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Der Bebauungsplan für das Teilgebiet IX "AN DER ALTÖTTINGER 

STRASSE", von der Regierung von Oberbayern am 04.04.1967 ge¬ 

nehmigt, wird folgendermaßen geändert: 

Der Buchstabe A auf den überbau baren Grundstücksflächen in dem 

Bereich, der mit dem Planzeichen HIB SB umfahren ist (Teil¬ 

bereich Pegnitzstraße), wird durch den Buchstaben E ersetzt. 

Das Planzeichen Bl BB ^B1 setzt die Grenze des räumlichen 

Celtunpsbereiches der 4. Bebauungsp1 anänderung fest. 

EZU Gebäudetyp E: 

Dach form: 

Dachneigung: 

Dachdeckung: 

Wandhöhe: 

Socke 1 höhe: 

Dachgauben 

als Höchstgrenze Erdgeschoß, 

Dachgeschoßausbau zulässig. 

Satteldach 

22 - 28 ° 

P f annen b r aun 

nicht über 4,00 m ab natürlicher 

Gelandeoberflache. 

nicht über 0,30 m ab Straßen- bzw. 

Gehsteigoberkante, gemessen am 

niedrigsten Punkt, vorgelagert dem 

Baukörper (OK fertiger Fußboden). 

unzulässig 

Eisig.: 

Nr. _ 

Dachiiberstände : 

Ortgang: von 0,00 m bis 1,00 m 

Traufe: von 0,00m bis 1,00m 

Rundfunk- und Fernsehaußenantennen sind unzulässig, 

wenn sie durch andere technische Einrichtungen (z.B. 

Unterdach antenne) gleichwertig ersetzbar sind. 

Bestehende Rundfunk- und Fernsehaußenantennen werden 

von diesem Verbot nicht erfaßt. 

Garagen und Nebenanlagen mit Satteldach, die Dach- 

neigunp ist dem Hauptgebäude anzupassen. 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begrün¬ 
dung gemäß § 2 Absatz 6 Bundesbaugesetz 

vom . bis ... 
im Rathaus öffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Aus¬ 
legung wurden am ortsüblich durch An¬ 

schlag . bekanntgemacht 

Mühldorf a. Inn, den ....... _ 

f M'C:UA JK £a'cly UurgeHpister 

Die Stadt 'kNXfJ... 
hat mit Beschluß des Stadtrates vom /|S* 3 < $ ^ 

den Bebauungsplan gemäß § 10 Bu^dgsb.aügese tz und 
Artikel 91 Bayerische BauordnurfgrAals Satzung beschlos¬ 
sen. 

Mühldorf a. Inn, den 
/l0.h,;Tib 
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Das Landratsamt .. TvV-*iUa(./• T iviuidaorf a.innl 
(Das Eandratsamt . 
hat den Bebauungsplan mit Entschließ 

vom . Nr. 
gemäß § 11 Bundesbaugesetz (in Verbindung mit S I der 
Verordnung vom 23.10.1968 i. d. Fassung vom 25.11.1969 
- GVB1. Nr. 19) genehmigt. 

den 

I.A. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn hat am 11.05.1984 die 

Änderung des Bebauungsplanes nach § 12 Satz 1 BBauG 

ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist da¬ 

mit nach § 12 Satz 3 BBauG rechts’ve^bindisch. 
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E NTWU RF : STADTBAUAMT MUHLDORF A.INN 

STA DT B MEISTER 

MUHLDORF A.INN, DEN 09. MARZ 1984 
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